Verpflichtung zur Durchführung eines ADR-Verfahrens mit zeitlicher Begrenzung

„Die Parteien vereinbaren, im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem  gegenwärtigen Vertrag, ein Streitbeilegungsverfahren nach den ICC-ADR-Regeln  durchzuführen. Werden die Streitigkeiten nicht innerhalb einer Frist von 45 Tagen ab dem Tag des Einreichens des Antrags auf Durchführung eines ADR-Verfahrens oder innerhalb einer von den Parteien schriftlich abgeänderten Frist gemäß den ICC-ADR-Regeln beigelegt, haben die Parteien keine weiteren Verpflichtungen aus diesem Absatz.“

